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RS OGH 1966/3/2 3Ob27/66
(3Ob28/66)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1966

Norm

MG §43 Abs2

ZPO §406 Ab

Rechtssatz

Wird ein Mietverhältnis über eine Wohnung wegen Eigenbedarfes gekündigt und wird nach Entstehung des

Exekutionstitels eine andere Wohnung frei, so wird der Vermieter nicht verp8ichtet, dies zur Deckung seines Bedarfes

zu verwenden. Er kann darüber anderweitig verfügen und trotzdem vom Titel Gebrauch machen.

Entscheidungstexte

3 Ob 27/66

Entscheidungstext OGH 02.03.1966 3 Ob 27/66

Veröff: EvBl 1966/282 S 353 = MietSlg 18572
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